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Same procedure as every year“
könnte man in Anlehnung an

eine traditionelle Fernsehsendung
zu Sylvester sagen: Pünktlich zum
1. Januar traten die neuen Ge-
fahrgutvorschriften der IATA in
Kraft. Auch wie jedes Jahr werden
wieder Zweifel an der Qualität
dieser Vorschriften deutlich. Sieht
man sich die deutschsprachige
Fassung der 50. Ausgabe der DGR
näher an, stellt man sehr schnell
neben rein redaktionellen Fehlern
auch extrem sicherheitsrelevante
Mängel fest, die sich nicht einmal
mit schlechten Sprachkenntnissen
des Übersetzers erklären lassen.
Auch lernt die IATA nichts aus den
Fehlern vergangener Jahre. 

So stellt man in 5.0.2.12.2. (Ab-
sorptionsmaterial) fest, dass hier
immer noch der gleiche Fehler
der Jahre zuvor ist. Da reden die
IATA-Verantwortlichen von der
großen Sorgfalt und hohen Quali-
tät, die beim Transport gefährli-
cher Güter im Luftverkehr von
den Beteiligten verlangt wird, und
sind selber nicht in der Lage, ihre
eigenen Regelungen in einem
entsprechenden Standard zu ver-
öffentlichen. Da darf man dann
doch fragen dürfen, ob es sich bei
den englischen Originaltexten
hinsichtlich der Qualität der Re-
gelungen ebenso verhält? 

Nachdenklich stimmt mich
aber auch noch etwas anderes!

Bei einem Refresher-Lehrgang
der PK 6 Ende 2008 wurde seitens
des Schulungsveranstalters er-
klärt, es sei zwar bekannt, dass in
der deutschen Fassung der IATA-
Vorschriften nicht unerhebliche
Fehler stecken würden, man
müsse aber in Deutschland die
Prüfung nach eben der deutschen
Ausgabe des Handbuches abneh-
men. Die Folge war, dass in der
Prüfung eine Frage falsch beant-
wortet werden musste, damit
diese für das Prüfungsergebnis
als richtig anerkannt wurde. An-
gesprochen auf diese Sinnlosig-
keit, erwiderte der Schulungsver-
anstalter, man müsse nach deut-
schem Recht eben nach
deutscher Sprache prüfen! 

Hier muss man nun ernsthaft
einmal nach der Sinnhaftigkeit ei-
ner derartigen Prüfung fragen
und klären, was hier eigentlich
die zuständige Behörde unter-
nimmt, um diesem Blödsinn ein
Ende zu bereiten. Entweder man
erhält als Anwender eine Vor-
schrift, auf die man sich inhaltlich
verlassen kann, oder man prüft
zukünftig nach der jeweiligen Ori-
ginalfassung, also nach der engli-
schen Sprachfassung. Die Be-
hörde kann sich nicht einfach da-
rauf zurückziehen, dass ja die
IATA-Vorschriften ohnehin keine
gesetzliche Regelung darstelle,
denn diese Sichtweise ist völlig

praxisfremd. 99 % aller Gefahr-
gutsendungen, die per Luftfracht
befördert werden, unterliegen in
der Praxis doch den IATA-Rege-
lungen. Hätte die Behörde mit ih-
rer Meinung Recht, dürfte sie sich
dann eigentlich noch in die Lehr-
gänge und Prüfungen, die nach
IATA-Regelungen durchgeführt
werden, reinhängen? Bei anderen
Verkehrsträgern, die sich mit Äu-
ßerungen über die Qualität bei der
Beförderung gefährlicher Güter
deutlich mehr zurückhalten,
klappt es problemlos, nur bei der

ach so qualitätsbewussten IATA
nicht. Vielleicht sollte man hier
einmal seitens der Behörden,
aber auch seitens der IATA etwas
nachdenklich werden. 

Was passiert, wenn ein deut-
scher Staatsbürger, der in
Deutschland gerade seinen IATA-
Lehrgang mit 100 % abgeschlos-
sen hat und auf Basis der deut-
schen Sprachfassung des IATA-
Handbuches die Regelungen über
Absorptionsmittel anwendet, an-
schließend für einen Gefahrgut-
zwischenfall haftbar gemacht
werden soll?
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